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1. Nachtragshaushaltssatzung 
der Gemeinde Ellerau für das Haushaltsjahr 2025 

 
 

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 12.12.2024 - und mit der Genehmigung 
der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen: 

 
 

§ 1 
 
 

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 
 
 

 
 

erhöht 
um 

vermindert 
um 

und damit der Gesamtbetrag des 
Haushaltsplanes einschl.  

Nachträge  

gegenüber 
bisher 

nunmehr  
festgesetzt auf 

1. im Ergebnisplan der     

 Gesamtbetrag der Erträge 1.196.200  EUR  0  EUR 17.487.600  EUR 18.683.800  EUR 

 Gesamtbetrag der Aufwendungen 552.800  EUR 0  EUR 19.953.500  EUR 20.506.300  EUR 

 Jahresüberschuss 0  EUR 0  EUR 0  EUR 0  EUR 

 Jahresfehlbetrag 0  EUR 643.400  EUR 2.465.900  EUR 1.822.500  EUR 

 einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage 
nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum 
Haushaltsausgleich 

 
 

0  EUR 

 
 

0  EUR 

 
 

0  EUR 

 
 

0  EUR 

 
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der 
Ausgleichsrücklage 

 
0  EUR 

 
643.400  EUR 

 
-2.465.900  EUR 

 
-1.822.500 EUR 

      

2. im Finanzplan der     

 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender  
Verwaltungstätigkeit: 

 
1.237.000  EUR 

 
0  EUR 

 
17.062.400  EUR 

 
18.299.400  EUR 

 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender  
Verwaltungstätigkeit 

 
627.700  EUR 

 
0  EUR 

 
18.545.300  EUR 

 
19.173.000  EUR 

      

 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions-
tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit 

 
143.500  EUR 

 
0  EUR 

 
3.098.700  EUR 

 
3.242.200  EUR 

 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions-
tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit 

 
216.700  EUR 

 
0  EUR 

 
3.663.900  EUR 

 
3.880.600  EUR 

 
festgesetzt. 
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§ 2 
 
 

Es werden neu festgesetzt: 
 
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und  

Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 2.629.100  EUR auf 2.772.600  EUR 

 
 
 
 
 

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 10.01.2025 erteilt. 
 
Ellerau, den 13.01.2025 Gemeinde Ellerau 
  

(L.S.)  
 gez. 
 Martens 
 Bürgermeister 
 

 

 

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Ellerau für das Jahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Die Haushaltssatzung und die Anlagen liegen zur Einsichtnahme im Rathaus der Stadt Quickborn, Zimmer 105, öffentlich aus.  
 
Ellerau, den 13.01.2025 Gemeinde Ellerau 
  

(L.S.)  
 gez. 
 Martens 
 Bürgermeister 
 
 
 


